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1 Fazit 

Mit dem kantonalen Güterverkehrs- und Logistikkonzept (GVLK) hat der Regierungsrat 2021 ein Steue-

rungsinstrument für den Kanton Bern und einen Orientierungsrahmen für Dritte geschaffen. Damit soll eine 

effiziente Güterversorgung für Bevölkerung und Volkswirtschaft langfristig sichergestellt und die benötigten 

Logistikflächen unter Berücksichtigung der räumlichen, ökologischen und verkehrlichen Bedürfnisse sowie 

denjenigen eines zukunftsorientierten Güterverkehrs gesichert werden. Unterschiedliche Ziele, sechs stra-

tegische Stossrichtungen und 20 Massnahmen wurden erarbeitet. 
 

Die wichtigsten Meilensteine der Umsetzung in den Jahren 2021–2024 waren: 

− Die Etablierung einer Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik (KGL BE), die die Aktivitäten und 

Themen der verschiedenen Ämter koordiniert. Das Bewusstsein innerhalb der kantonalen Verwaltung 

ist gestiegen, Studien wurden begleitet und die Vernetzung mit den wichtigsten Stakeholdern konnte 

verstärkt werden. 

− Erarbeiten des Zielbildes Schienengüterverkehr mit den relevanten Bahnhöfen und Verladeanlagen 

sowie Erschliessungsgrundsätze und ein Zielnetz für den Güterverkehr auf der Schiene. Diese wer-

den im kantonalen Richtplan sowie im Konzept für den Gütertransport auf der Schiene des Bundes 

berücksichtigt. 

− Festlegen von wirtschaftlichen Gunstlagen für Logistiknutzungen im Kanton Bern und konkrete Be-

zeichnung von Vorranggebieten für Logistiknutzen.  

− Dies hat zur Aufnahme von zwei neuen Massnahmenblättern im kantonalen Richtplan geführt: 

− B_03 «Gunstlagen und Vorranggebiete für Logistiknutzungen bezeichnen»  

− B_10 «Güterbahnhöfe und Verladeanlagen raumplanerisch sichern» 

− Die Verbesserung der Information mittels der Publikation des «Faktenblatts Güterverkehr und Logis-

tik, Kanton Bern» und der Pflege der Webseite www.be.ch/gueterverkehr. 
 

Ein Blick auf die verbesserte und aktualisierte Datengrundlage zeigt starke Schwankungen im Güterver-

saufkommen in den letzten Jahren. Geprägt durch die Wirtschaftslage und die globalen Ereignisse (Pan-

demie, Kriege) zeigte der Güterverkehr kein konstantes Wachstum, wie es u. a. die Verkehrsperspektiven 

des Bundes vorgesehen hatten. Insbesondere das Volumen der transportierten Waren auf der Schiene 

nahm in den letzten Jahren ab. Parallel nahmen die Fahrleistungen von leichten Nutzfahrzeugen auf der 

Strasse zu. 

 

Für die künftige Massnahmenperiode 2025-2028 wurden sechs Massnahmen unverändert übernommen, 

zwölf Massnahmen aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst sowie zwei Massnahmen gestrichen 

(erledigt, respektive mit einer weiteren Massnahme zusammengeführt). Zwei Massnahmen werden neu 

aufgenommen: 

− Die erste neue Massnahme zum Thema «Lastenräder» zielt auf die Optimierung der Rahmenbedin-

gungen für die neu vom Bund geschaffene Kategorie der «schweren Elektromotorräder» bis 450kg. 

Diese Fahrzeuge können dazu beitragen, dass die Feinverteilung nachhaltiger und flexibler gestaltet 

werden kann. 

− Die zweite neue Massnahme soll das Thema Abbau, Deponie und Transporte (ADT) mit den Zielset-

zungen des GVLK abstimmen. Diese schweren Güter mit viel Volumen eignen sich besonders gut für 

den Transport auf der Schiene. 
 

Der Handlungsspielraum des Kantons ist beschränkt und langfristig ausgerichtet. In seinem Fokus liegen 

die Raumplanung, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen sowie die Koordination zwischen den betei-

ligten Akteuren. Damit eine Wirkung erzielt werden kann, sind sowohl die nationale und kommunale Ebene 

als auch das Handeln der einzelnen Akteure wie Unternehmen, Transportunternehmen und Verbände von 

grosser Bedeutung. Bei den grösstenteils liberalisierten Bereichen des Güterverkehrs und der Logistik 

spielt die Wirtschaft selbst die entscheidende Rolle. Mit seinem Güterverkehrs- und Logistikkonzept will 

der Kanton seinen Beitrag zur attraktiven, effizienten, raumsparenden, umweltschonenden, sicheren und 

finanzierbaren Ver- und Entsorgung von Unternehmen und Haushalten mit Gütern sicherstellen. 

http://www.be.ch/gueterverkehr


Güterverkehrs- und Logistikkonzept Kanton Bern 

Tätigkeitsbericht 2021-2024 und Massnahmen 2025-2028 

 

 

Geschäft: 2024.BVD.5054 / Dok: 3583354 5/25 

2 Einleitung  

2.1 Das Güterverkehrs- und Logistikkonzept Kanton Bern 

Ein effizientes Güterverkehrssystem ist Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft und trägt zu ei-

ner hohen Lebensqualität bei. Gleichzeitig generiert der Güterverkehr Belastungen für das Verkehrssys-

tem, die Gesellschaft und die Umwelt. Im Rahmen des im Jahre 2021 vom Regierungsrat verabschiedete 

Güterverkehrs- und Logistikkonzeptes (GVLK) zeigt der Kanton Bern auf, wie mit dem prognostizierten 

Wachstum des Güterverkehrs von rund 30 % bis ins Jahr 2050 auf kantonaler Ebene umgegangen werden 

soll. Mit dem GVLK wurde ein Steuerungsinstrument für den Kanton Bern sowie ein Orientierungsrahmen 

für Dritte geschaffen. Dadurch soll eine effiziente Güterversorgung für Bevölkerung und Volkswirtschaft 

langfristig sichergestellt und die benötigten Logistikflächen unter Berücksichtigung der verschiedenen 

räumlichen, ökologischen und verkehrlichen Bedürfnisse sowie eines zukunftsorientierten Güterverkehrs 

gesichert werden. 

 

Das GVLK zeigt die Herausforderungen und Einflussmöglichkeiten des Kantons und somit den Handlungs-

bedarf auf. Die daraus abgeleiteten Ziele und strategischen Stossrichtungen für die Logistik und den Gü-

terverkehr werden im GVLK festgehalten:  

− Eine effiziente Logistik ist ein zentraler Standortfaktor für Unternehmen und auch für Haushalte von 

grosser Bedeutung. Der Kanton Bern sorgt für den Erhalt und eine gezielte und qualitative Weiter-

entwicklung der Logistik als Standortfaktor.  

− Im Bereich Güterverkehr sorgt der Kanton Bern für Rahmenbedingungen, welche eine attraktive, ef-

fiziente, raumsparende, umweltschonende, sichere und finanzierbare Ver- und Entsorgung von Un-

ternehmen und Haushalten mit Gütern sicherstellen. 

 

Aus diesen Zielen und Stossrichtungen wurden folgende Hauptstossrichtungen abgeleitet: 

 

1. Flächensicherung und optimale Abstimmung Raumplanung und Logistik/Güterverkehr 

2. Sicherstellung Rahmenbedingungen für einen effizienten Strassengüterverkehr 

3. Sicherstellung Erreichbarkeit im Schienengüterverkehr und multimodale Verknüpfung  

4. Rahmenbedingungen für einen emissionsarmen, klimaverträglichen und ressourcenschonenden Gü-

terverkehr 

5. Institutionalisierung des Güterverkehrs in der Verwaltung und Koordination 

6. Sicherstellung Finanzierung und Förderung von Innovationen 

 

Zu diesen sechs Hauptstossrichtungen wurden konkrete Massnahmen definiert.  

2.2 Ziele und Inhalt des Tätigkeitsberichts 

Der Tätigkeitsbericht 2021-2024 zum Güterverkehrs- und Logistikkonzept setzt den Fokus auf die Umset-

zung der Massnahmen der sechs Hauptstossrichtungen. Er zeigt auf, was die verschiedenen betroffenen 

Ämter des Kantons Bern im Bereich des Güterverkehrs und der Logistik unternommen haben (siehe Kapi-

tel 4). Basierend auf dem jeweiligen Umsetzungsstand der Massnahmen werden sie für die Periode 2025 -

2028 angepasst, beibehalten oder gestrichen. Zusätzlich kommen zwei neue Massnahmen zu den The-

men Lastenräder sowie Abbau und Deponie dazu (siehe Kapitel 5).  
 

Im kantonale Güterverkehrs- und Logistikkonzept von 2021 wurden die politischen und planerischen Rah-

menbedingungen seitens Bund und Kanton sowie Kennzahlen, Trends und Prognosen detailliert ermittelt 

und beschrieben. Der vorliegende Tätigkeitsbericht geht nur auf die wichtigsten Änderungen in den Rah-

menbedingungen ein und zeigt die wichtigsten aktualisierten Kennzahlen auf (siehe Kapitel 3). 



Güterverkehrs- und Logistikkonzept Kanton Bern 

Tätigkeitsbericht 2021-2024 und Massnahmen 2025-2028 

 

 

Geschäft: 2024.BVD.5054 / Dok: 3583354 6/25 

3 Entwicklungen im Güterverkehr 

In diesem Kapitel wird auf neue Erkenntnisse und Entwicklungen seit 2021 im Bereich Güterverkehr einge-

gangen. Auf Bundesebene stehen einige Anpassungen des Bundesrechtes an. Zudem wurden zusätzliche 

Grundlagen geschaffen (u.a. eine Schärfung der Terminologie in Bezug auf Wirtschafts- und Güterver-

kehr). Des Weiteren wird in diesem Kapitel der aktuelle Stand des Güterverkehrs im Kanton Bern abgebil-

det sowie die Entwicklung seit der Erarbeitung des GVLK im Jahre 2021 aufgezeigt. Für detailliertere Er-

gebnisse und zusätzliche Kennzahlen wird auf das «Faktenblatt Güterverkehr und Logistik: Kanton Bern» 

(2025)1 verwiesen. 

3.1 Veränderte Rahmenbedingungen auf Bundesebene 

Die Analyse der Ausgangslage im Güterverkehrs- und Logistikkonzept von 2021 ist grösstenteils immer 

noch aktuell. Seitens Bund könnten anstehende Gesetzesanpassungen in den nächsten Jahren aber die 

Ausgangslage und die Rahmenbedingungen verändern. So wurde das revidierte Gütertransportgesetz 

(GüTG) im März 2025 verabschiedet. Dieses sieht die eine Modernisierung des Schienengüterverkehrs 

sowie eine finanzielle Förderung multimodaler Transportketten vor. Strassenseitig hat der Bundesrat im 

Dezember 2024 die Verordnung über automatisiertes Fahren (VAF) verabschiedet und per 1. März 2025 

in Kraft gesetzt. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass Anwendungen mit automatisierten 

Fahrzeugen künftig einfacher von den Kantonen bewilligt werden können. Automatisierte Fahrzeuge ha-

ben auch im Güterverkehr und insbesondere der City-Logistik ein grosses Potenzial. Davon zeugt auch 

das aktuelle Pilotprojekt «Loxo» in der Stadt Bern. Zudem wurden die Regelungen für Fahrzeuge des 

Langsamverkehrs angepasst, damit deren Potentiale noch besser ausgeschöpft werden können. Mit einer 

neu geschaffenen Kategorie «schwere Elektro-Motorfahrräder» können nun Elektro-Lastenräder (Gesamt-

gewicht bis zu 450 kg) vermehrt für die Feinverteilung zum Einsatz kommen2. 

3.2 Veränderte Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebene 

Im September 2021 hat die Berner Bevölkerung mit deutlicher Mehrheit die Verfassungsänderung zum 

Klimaschutz angenommen. Der Kanton Bern hat sich mit dem neuen Verfassungsartikel 31a zum Ziel ge-

setzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Damit verpflichtet er sich zu einer deutlichen Reduktion der Treib-

hausgase, auch im Bereich der Mobilität. 

 

Die Gesamtmobilitätsstrategie Kanton Bern 2022 (GMS 2022) wurde am 29. Juni 2022 vom Regierungsrat 

verabschiedet. Sie definiert, nach welchen übergeordneten Zielen und Strategien der Regierungsrat seine 

Aufgaben im Mobilitätsbereich erfüllen will. Die Strategie wurde um das neue vierte Thema «Vernetzen» 

erweitert, sodass sie die sogenannte 4V-Strategie bildet: Verkehr vermeiden, verlagern, verträglich gestal-

ten und vernetzen. Mit der Vision eines nachhaltigen Mobilitätssystems wurde auch das Ziel der Klima-

neutralität im Verkehr bis 2050 festgelegt. 
 

Die Energiestrategie des Kantons Bern wurde mit dem «Bericht zum Stand der Umsetzung und zur Wir-

kung der Massnahmen 2020–2023 sowie neue Massnahmen 2024–2027»3 auf Kompatibilität mit dem Ziel 

Klimaneutralität 2050 überprüft. Aufgrund dessen wurde unter anderem das Substitutionsziel der Strategie 

Mobilität angepasst. Bis 2035 sollen 50 % der im Kanton Bern immatrikulierten Fahrzeuge einen klima-

neutralen Antrieb aufweisen. 
  

 
1 Siehe www.be.ch/gueterverkehr 
2 Der Bundesrat fördert den Langsamverkehr 
3 Bericht zum Stand der Umsetzung und zur Wirkung der Massnahmen 2020–2023 sowie neue Massnahmen 2024–2027  

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/vernehmlassung-verkehrsflaechen.html
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/aue/de/energiestrategie/weu-aue-energiestrategie-stand-2024_DE.pdf
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3.3 Terminologie - Wirtschaftsverkehr oder Güterverkehr? 

Um das Verkehrssystem adäquat analysieren zu können, werden grundsätzlich verschiedene Verkehrsar-

ten bzw. Unterkategorien des Gesamtverkehrs unterschieden. Es muss allerdings berücksichtigt werden, 

dass von den zahlreichen Akteuren, die sich in der Schweiz mit den Transporten von Gütern auseinander-

setzen, verschiedene Begriffe genutzt werden. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat nun 

Grundlagen geschaffen, um die Definitionen der Begriffe im Zusammenhang mit dem Güterverkehr zu 

schärfen und zu segmentieren (vgl. Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1 – Definition und Segmentierung des Wirtschaftsverkehrs, Quelle: Wirtschaftsverkehr in urbanen Räumen | ARE (admin.ch). 

Im vorliegenden Tätigkeitsbericht zum GVLK sowie für die KGL BE ist die hauptsächlich interessierende 

Verkehrsart «Güterverkehr», wobei die relevanten Verkehrsträger im Kanton Bern Schiene und Strasse 

umfassen. Dabei wird im Strassengüterverkehr weiter zwischen leichten (< 3.5t) und schweren (> 3.5t) 

Nutzfahrzeugen unterschieden. Dies umfasst die vom ARE identifizierten Segmente «Güterwirtschaftsver-

kehr» und «Dienstleistungsverkehr mit Waren». 

3.4 Güterverkehrsaufkommen und Transportleistungen nach Verkehrsmittel seit 2015 

 
Abbildung 2 – Güterverkehrsaufkommen nach Verkehrsträger im Kanton Bern (Nettotonnen) 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/strategie-und-planung/wirtschaftsverkehr.html
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Abbildung 2 illustriert die gesamthaft transportierte Warenmenge in Nettotonnen im, in oder aus dem Kan-

ton Bern. Dabei wird nach den verschiedenen Transportmitteln unterschieden. Aus der Abbildung geht 

hervor, dass im betrachteten Zeitraum hinsichtlich der transportierten Warenmengen beträchtliche 

Schwankungen stattfanden. Der grösste Teil der Waren im Kanton Bern wird mit schweren Nutzfahrzeu-

gen transportiert (ca. 85 %). Die Aufteilung der Waren auf die Verkehrsträger Strasse (leichte und schwere 

Nutzfahrzeuge) und Schiene bleibt dabei relativ stabil. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schwankun-

gen der Gesamtmenge vor allem von Veränderungen im Strassengüterverkehr mit schweren Nutzfahrzeu-

gen geprägt sind. 
 

 
Abbildung 3 – Entwicklungen nach Verkehrsträger im Kanton Bern seit 2017 (Nettotonnen) 

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des Güterverkehrsaufkommens pro Verkehrsträger seit 2017 auf. Dabei 

wird ersichtlich, dass der Schienentransport in den letzten Jahren abgenommen hat. Auch die von schwe-

ren Nutzfahrzeugen transportierte Warenmenge im Vergleich zu 2017 gesunken. Zugenommen hat der 

Transport mit leichten Nutzfahrzeugen. Weil für leichte Nutzfahrzeuge nur zu den Jahren 2013 und 2023 

Umfragedaten existieren und die dazwischenliegenden Jahre unter Einbezug des Fahrzeugbestands inter-

poliert wurden, ist hier die kurzfristige Entwicklung schwer einzubinden, d.h. das Wachstum ist relativ 

gleichverteilt über die Jahre.  

3.5 Vergleich mit Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes 

Aufgrund der Prognosen aus den im Jahre 2022 aktualisierten Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes4 

wurde in den letzten Jahren stets tendenziell «wachsender Güterverkehr» angenommen. Dabei wird da-

von ausgegangen, dass die schweizweiten gesamten Transportleistungen im Güterverkehr auf der 

Strasse und auf der Schiene zwischen 2017 bis 2050 um ca. 31 % wachsen werden. Die Datenanalyse 

zeigt, dass die effektive Entwicklung im Kanton Bern in den letzten Jahren aufgrund der Wirtschaftslage 

schwankend war. Einzig der Trend bei den leichten Güterfahrzeuge mit einem Wachstum von 3.9 Mio. 

Nettotonnen auf 4.18 Mio. (+7 %) zwischen 2013 und 2023 deckt sich zum jetzigen Zeitpunkt mit den 

Prognosen des Bundes. Obwohl sich dies nicht im Modalsplit gemäss Abbildung 2 niederschlägt, ist das 

Güterverkehrsaufkommen auf der Schiene seit 2017 stark zurückgegangen (ca. 12.5 %). 

3.6 Entwicklung der Wirtschaftslage 

Die Einflüsse auf die Wirtschaft in den letzten Jahren waren vielfältig und turbulent. Die Covid-Pandemie 

bremste die wirtschaftliche Aktivität sowie die Konsumbereitschaft im Frühjahr 2020 massgeblich aus5. 

Während die wirtschaftliche Erholung von der Covid-Krise relativ rasch einsetzte, wirkte sich anfangs 2022 

mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs und der begleitenden steigenden Energiepreise ein neues Ereignis 

auf die wirtschaftlichen Aktivitäten aus.  

 
4 Schweizerische Verkehrsperspektiven 2050, Bundesamt für Raumentwicklung, 2022 
5 vgl. Bruttoinlandprodukt im 2. Quartal 2020: Pandemie führt zu historischem Einbruch | SECO (admin.ch) und Konsumentenstimmung auf 
Rekordtief | SECO (admin.ch). 

https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/publikationen/verkehrsperspektiven-schlussbericht.pdf.download.pdf/verkehrsperspektiven-schlussbericht.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-80197.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-78784.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-78784.html
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An die steigenden Energiepreise gekoppelte Inflation trübte während dem Jahr 2022 nicht nur die Konsu-

mentenstimmung6, sondern beeinträchtigte aufgrund der überproportional steigenden Preise von Schwei-

zer Waren für Importeure auch die Attraktivität der Schweiz als Handelspartner. Auch die Wirtschaftskraft 

von Handelspartnern geriet in den letzten Jahren ins Wanken7. Im Jahr 2023 blieb die Konsumentenstim-

mung weiterhin vergleichsweise tief, während sich das Bruttoinlandprodukt nach und nach erholte. Diesen 

Dynamiken entsprechend sind die Werte im Güterverkehr der vergangenen Jahre auf kantonaler und nati-

onaler Ebene volatil. 

 

Im Jahre 2024 stellt das Staatsekretariat für Wirtschaft vergleichsweise stabiles Wirtschaftswachstum und 

konstante Konsumentenstimmung fest. Auch Mitglieder der Güterverkehrsbranche nehmen einen Auf-

schwung wahr8. Vor diesem Hintergrund ist - in Anbetracht dessen, dass der Güterverkehr insgesamt über 

die letzten, krisengeprägten Jahre nur leicht sank - die grösste Herausforderung für den Kanton Bern, den 

Rückgang der Transportmengen im Schienengüterverkehr zu bremsen. Zudem bietet sich dank den neuen 

Regelungen für Lastenräder ein Potential für eine Verlagerung weg von leichten Nutzfahrzeugen in urba-

nen Räumen. 
  

 
6 vgl. Konsumentenstimmung | SECO (admin.ch). Die vergleichsweise tiefere Inflationsrate in der Schweiz gegenüber anderen Ländern 
(vgl. Inflation rate, average consumer prices | IMF 
7 Rückgang der Schweizer Wirtschaft: die Gründe | SRF 
8 vgl. Weniger Güterverkehr in der Schweiz | SRF 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Konsumentenstimmung.html
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/gueterverkehr-in-der-krise-olaf-scholz-donald-trump-und-die-stille-auf-der-autobahn
https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/weniger-gueterverkehr-in-der-schweiz?urn=urn:srf:video:951e857c-08ff-457a-b161-e6ca6afb7e6b


Güterverkehrs- und Logistikkonzept Kanton Bern 

Tätigkeitsbericht 2021-2024 und Massnahmen 2025-2028 

 

 

Geschäft: 2024.BVD.5054 / Dok: 3583354 10/25 

4 Hauptstossrichtungen: Umsetzungsstand 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Herausforderungen in den Hauptstossrichtungen zusammen-

gefasst und auf den erreichten Meilensteinen eingegangen. Für jede Massnahme werden die geführten 

Aktivitäten, der Stand der Umsetzung sowie einen Ausblick auf die Behandlung der Massnahme im Kata-

log 2025–2028 geworfen. 

4.1 HS1: Überblick Umsetzung der Massnahmen 2021-2024 
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4.2 HS1: Flächensicherung und optimale Abstimmung Raumplanung und Logistik/Güterver-

kehr  

Die grössten Herausforderungen im Bereich Raum und Siedlung stellen insbesondere die Flä-

chensicherung von Logistiknutzungen, Güterbahnhöfen und Verladeanlagen sowie der Umgang 

mit dem Bedarf an neuen Logistikstandorten dar. Mit der Verankerung der Massnahmenblätter 

B_03 «Gunstlagen und Vorranggebiete für Logistiknutzungen bezeichnen» und B_10 «Güter-

bahnhöfe und Verladeanlagen raumplanerisch sichern» im kantonalen Richtplan wurden wichtige 

Meilensteine erreicht. Damit wurden erste Antworten auf die grösste Herausforderung im Bereich 

Raum (steigender Bedarf an Logistikflächen bei gleichzeitig abnehmender Flächenverfügbarkeit 

und zunehmender Flächenkonkurrenz für städtebauliche Nutzungen) gefunden. Zudem wurden 

der Bedarf nach Regelungen für güterverkehrsintensive Einrichtungen geprüft sowie Studien zur 

Erhöhung der Flächeneffizienz von Logistiknutzungen begleitet.  

 

In der nächsten Massnahmenperiode wird bei der HS 1 «Flächensicherung und optimale Abstim-

mung Raumplanung und Logistik/Güterverkehr» der Fokus auf die Bewirtschaftung der Güterver-

kehrsinhalte im kantonalem Richtplan, der Umsetzung von Regelungen für güterverkehrs-inten-

sive Einrichtungen und der Erhöhung der Flächeneffizienz gelegt. Für die HS 1 ist der Stand der 

Massnahmen und der Ausblick für die folgende Massnahmenperiode wie folgt: 

  
Massnahme und Kurzbeschrieb  Stand und Status Umsetzung 

 erfüllt 

 laufende Arbeiten 

 Umsetzung pendent 

 geprüft und zum heutigen Zeitpunkt 

nicht umsetzbar 

Feder-

führung 

Periode 2025-

2028 

1.1 Verladeanlagen und Güterbahnhöfe raum-

planerisch sichern 

Standorte von Verladeanlagen und Güter-

bahnhöfen in Abstimmung mit der Überarbei-

tung Konzept Bund im kantonalen Richtplan 

aufnehmen. 

 Das Massnahmenblatt B_10 der Richt-

plananpassungen '22 übernimmt die Inhalte 

vom Zielbild (Massnahme 3.1). Es sichert 

die relevanten Verladeanlagen und Güter-

bahnhöfe raumplanerisch und fliesst im 

Konzept für den Gütertransport auf der 

Schiene von Bund ein. Die Massnahme 

wird im Sinne einer Daueraufgabe ange-

passt. 

AGR □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

1.2 Flächenbedarf für Logistiknutzungen quan-

tifizieren 

Quantifizierung des Flächenbedarfs für Lo-

gistiknutzungen und Ermittlung der wirtschaft-

lichen Gunstlagen für Logistik. 

 Eine Abschätzung des Flächenbedarfs 

für Logistiknutzungen ist in die Arbeiten für 

die Massnahme 1.3 eingeflossen. Die Mas-

snahme wird für die künftige Massnahmen-

periode gestrichen. 

AWI □ behalten 

□ anpassen 

√ streichen 

1.3 Vorranggebiete für Logistiknutzungen be-

zeichnen 

Im kantonalen Richtplan sollen grössere für 

Logistik geeignete Gebiete als Vorrangge-

biete für Logistiknutzungen bezeichnet wer-

den. Die Logistikstandorte sind auf die Leis-

tungsfähigkeit des Strassen- und Schienen-

netzes abzustimmen. 

 Das Massnahmenblatt B_03 der Richt-

plananpassungen '22 definiert Gunstlagen 

sowie Vorranggebiete für Logistiknutzun-

gen. Die Massnahme wird im Sinne einer 

Daueraufgabe angepasst. 

AGR □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

1.4 Rahmenbedingungen zur Erhöhung der 

Flächeneffizienz von Logistiknutzungen 

schaffen 

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Er-

höhung der Flächeneffizienz von Logistiknut-

zungen (zur Minimierung Flächenbedarf und 

Erhöhung Wertschöpfung); Analyse der Rah-

menbedingungen im Baugesetz und kommu-

nalen Bau- und Zonenordnungen und Erar-

beitung von Vorschlägen zur Verbesse-

rung/Anpassung. 

 Aus dem im Herbst 2024 abgeschlos-

sene Projekt FE-Log (Flächen- und energie-

effiziente Logistikstandorte) mit Beteiligung 

des Kantons Bern wurden interessante Er-

kenntnisse gewonnen. Diese sind interes-

sierten Kreisen zu kommunizieren. Weitere 

Analysen werden zu einem späteren Zeit-

punkt durchgeführt. 

AGR √ behalten 

□ anpassen 

□ streichen 
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1.5 Bahnerschliessung von Industrie- und Ge-

werbegebieten sicherstellen 

Industrie- und Gewerbezonen mit intensivem 

Güterverkehr müssen soweit möglich und 

wirtschaftlich vertretbar mit Anschlussgleisen 

erschlossen werden. Zur Klärung der Mach-

barkeit und Tragbarkeit sollen Vorgaben zur 

Unterstützung der Gemeinden erarbeitet wer-

den (evtl. Leitfaden, Merkblatt). 

 Bei der Erschliessung von bahnnahen 

Industriegebieten schreibt das Baugesetz 

des Kantons Bern vor, dass genügend An-

schlussmöglichkeiten an das Schienennetz 

offenzuhalten sind. Im Rahmen von Stel-

lungnahmen zu kommunalen Planungen 

wird darauf hingewiesen. Weitergehende 

Umsetzungsschritte (z.B. Leitfaden und 

Merkblatt) sind z.Z. nicht vorgesehen. Die 

Massnahme wird mit der Massnahme 3.2 

zusammengeführt. 

AGR □ behalten 

□ anpassen 

√ streichen 

1.6 Rahmenbedingungen für die City Logistik 

und eine Abhol-/ Aufgabeinfrastruktur auf 

der letzten Meile schaffen 

Der Kanton setzt sich dafür ein, dass die Regi-

onen und Städte das Thema City-Logistik ver-

stärkt aufgreifen. Die Möglichkeiten und Rahm-

bedingungen für die Bereitstellung einer offe-

nen Abhol- und Aufgabeinfrastruktur für die 

letzte Meile (Quartierhubs, Makro-/Mikrohubs, 

Sammel- und Abholstationen) sind zu klären. 

Der Kanton schafft die konzeptionellen Grund-

lagen; die operative Umsetzung ist auf regio-

naler und kommunaler Ebene anzusiedeln. Bei 

Bedarf Anpassung des Baugesetzes, Vorga-

ben für die RGSK und Gemeinden (allenfalls 

ergänzt mit Planungsleitfaden). 

 Das Thema City-Logistik hat bei den 

Städten stark an Bedeutung gewonnen. Ab-

klärungen zu konkreten bahnerschlossenen 

City (Cargo) Hubs laufen (im Richtplan-

Massnahmenblatt B_10 ist dies als verbind-

licher Auftrag formuliert; s. auch Mass-

nahme 3.3). Der Kanton beteiligte sich an 

einem Policy-Sprint zum Thema urbaner 

Wirtschaftsverkehr, nimmt regelmässig am 

nationalen Netzwerk urbane Logistik Teil 

und koordiniert das Thema mit den betroffe-

nen Städten und Regionen. Die Mass-

nahme wird im Sinne einer verstärkten Ko-

ordination angepasst und unter der Haupt-

stossrichtung 5 «Institutionalisierung des 

Güterverkehrs in der Verwaltung und Koor-

dination» verschoben. 

AGR □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

1.7 Regelungen für güterverkehrsintensive Ein-

richtungen prüfen 

Prüfen, ob auf Stufe Bauverordnung oder 

kantonaler Richtplan besondere Regelungen 

und Anforderungen für güterverkehrsinten-

sive Einrichtungen verbindlich aufgenommen 

werden sollen. 

 Die Regelung von güterverkehrsintensi-

ven Vorhaben wurde geprüft und vom Kan-

ton als notwendig erachtet. Der Auftrag, 

Planungsgrundsätze und Anforderungen für 

güterverkehrsintensive Vorhaben in den re-

levanten Instrumenten zu verankern, ist in 

der Richtplananpassungen '22 formuliert. 

Die Massnahme wird angepasst.  

AGR □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

4.3 HS2: Sicherstellung Rahmenbedingungen für einen effizienten Strassengüterverkehr 

Die grössten Herausforderungen im Bereich Strassengüterverkehr stellen die Sicherstellung der 

guten Erreichbarkeit der Quellen und Ziele des Güterverkehrs und die Bereitstellung einer ange-

messenen und leistungsfähigen Strasseninfrastruktur dar.  

 

Die auf die Transportbedürfnisse abgestimmte Erhaltung des Kantonsstrassennetzes ist die we-

sentliche Rahmenbedingung für den funktionierenden Strassengüterverkehr im Kanton Bern. 

Durch die gezielte Umsetzung von Verkehrsmanagementmassnahmen, trägt der Kanton zudem 

dazu bei, dass der Strassengüterverkehr möglichst effizient und zunehmend umweltfreundlicher 

durchgeführt werden kann. Der Kanton wird seiner Verantwortung als Güterverkehrsverursacher 

gerecht und nimmt bei der Umsetzung von kantonalen Bauprojekten Einfluss zur Förderung effi-

zienter Kies- und Aushubtransporte.   

 

In der nächsten Massnahmenperiode wird für die HS 2 «Sicherstellung Rahmenbedingungen für 

einen effizienten Strassengüterverkehr» an den bestehenden Massnahmen festgehalten. Neu 

wird eine Massnahme für ein attraktives Weg- und Verteilnetz für Lastenräder aufgenommen 

(siehe Kapitel 0). Für die HS 2 ist der Stand der Massnahmen und der Ausblick für die folgende 

Massnahmenperiode wie folgt: 
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Massnahme und Kurzbeschrieb Stand und Status Umsetzung 

 erfüllt  

 laufende Arbeiten 

 Umsetzung pendent  

 geprüft und zum heutigen Zeitpunkt nicht 

umsetzbar 

Feder-

führung 

Periode 2025-

2028 

2.1 Rahmenbedingungen für einen effizien-

ten und ökologischen Strassengüter-

verkehr verbessern 

Der Kanton bringt sich stärker ein bei der 

nationalen Gestaltung des rechtlichen 

und organisatorischen Rahmens im 

Strassengüterverkehr. Eine bessere Aus-

lastung der bestehenden Strasseninfra-

strukturen sowie eine effizientere und 

umweltfreundlichere Abwicklung des Lie-

ferverkehrs sind anzustreben. 

 Der Kanton bringt sich auf Kantons- und 

Bundesebene regelmässig in die entsprechen-

den Arbeiten zu Verordnungen und Gesetzen 

ein. Vernehmlassungen, Mitberichte und etab-

lierte Austauschgefässe (z.B. Kantonale Infra-

strukturkonferenz) werden fortlaufend genutzt. 

TBA, 

AÖV 

√ behalten 

□ anpassen 

□ streichen 

2.2 Effiziente Kies- und Aushubtransporte 

fördern 

Vorbildrolle des Kantons (TBA, AGG) bei 

Bauprojekten um Materialtransporte und 

Leerfahrten ergänzend zu den Massnah-

men im Sachplan ADT zu minimieren und 

Transporte über längere Distanzen zu 

vermeiden. Zweckmässigkeit und Bedarf 

von verbindlichen Regelungen für weitere 

Bauherren (Städte, Gemeinden und Pri-

vate) sind zu prüfen. 

 In den eigenen Strassen- und Wasserbau-

projekten setzt der Kanton wo immer möglich 

Recyclingmaterial ein und fordert von Bauun-

ternehmungen Materialbewirtschaftungskon-

zepte ein. Kantonale Neubauten (Hochbau) 

werden in Minergie-P-Eco erstellt. Dieser 

Standard verlangt den Einsatz von Recycling-

Beton, sofern er ab Baustelle innerhalb eines 

Radius von 25 km beschafft werden kann. Mit 

diesen Vorgaben werden Transportwege ein-

gespart. Zur besseren Abgrenzung vom 

Thema ADT (Abbau, Deponie, Transporte) 

wird die Massnahme umbenennt mit Fokus 

auf die Vorbildrolle des Kantons. 

TBA, 

AGG 

□ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

2.3 Versorgungsrouten für Ausnah-

metransporte sicherstellen 

Überprüfen und Sicherstellen der benö-

tigten Versorgungsrouten für Ausnah-

metransporte. Die Versorgungsrouten so-

wie die effektiv benötigten Umladestellen 

zwischen Strasse und Schiene werden 

systematisch überprüft. 

 Die Gesamtüberprüfung der Versorgungs-

routen ist weitgehend abgeschlossen. Der 

neue Versorgungsroutenplan (Anhang 1 

Strassenverordnung) soll Mitte 2026 in Kraft 

treten. Er bezeichnet die Versorgungsrouten 

auf Kantons- und Gemeindestrassen. Die be-

nötigten Umladestellen an Bahnstationen und 

die Nationalstrassenabschnitte, auf welche die 

Versorgungsrouten ausgerichtet sind, sollen 

im kantonalen Richtplan festgelegt werden. 

TBA, 

AÖV 

□ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 
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4.4 HS3: Sicherstellung Erreichbarkeit im Schienengüterverkehr und multimodale Verknüp-

fung 

Die grössten Herausforderungen im Bereich Schienengüterverkehr stellen die Sicherstellung der 

Erreichbarkeit und die multimodale Verknüpfung mit der Strasse dar. Mit dem Konzept Güter-

transport auf der Schiene hat der Bund 2017 die Grundlage geschaffen, ausreichende Kapazitä-

ten für Verladeanlagen und Güterbahnhöfe bereitzustellen. Die Kantone wurden aufgerufen, die 

Schienengüterverkehrsanlagen aus kantonaler Sicht auf ihrer Relevanz zu untersuchen und mög-

liche Interessenkonflikte (Ortsentwicklung, Strassenzufahrten, Anlageneignung) abzuwägen. Der 

Kanton Bern hat in der letzten Massnahmenperiode ein solches Zielbild Schienengüterverkehr 

erarbeitet und in den Richtplan einfliessen lassen. So kann ein langfristiger Beitrag zum Erhalt 

der Schienengüterinfrastruktur geleistet werden. Zudem wird das Thema Güterverkehr bei kom-

munalen und regionalen Planungen nun detaillierter geprüft. 

 

In der nächsten Massnahmenperiode wird bei der HS 3 «Sicherstellung Erreichbarkeit im Schie-

nengüterverkehr und multimodale Verknüpfung» der Fokus auf die Pflege der Güterverkehrsin-

halte im kantonalem Richtplan stehen. Zudem sollen bahnerschlossene City-Cargo-Hubs in Zu-

sammenarbeit mit den Regionen und den Gemeinden definiert werden. Für die HS 3 ist der Stand 

der Massnahmen und der Ausblick für die folgende Massnahmenperiode wie folgt: 

 
 Massnahme und Kurzbeschrieb Stand und Status Umsetzung 

 erfüllt 

 laufende Arbeiten 

 Umsetzung pendent 

 geprüft und zum heutigen Zeitpunkt 

nicht umsetzbar 

Federfüh-

rung 

Periode 2025-

2028 

3.1  Zielbild für den Schienengüterverkehr 

entwickeln  

Der Kanton legt Erschliessungsgrundsätze 

und ein Schwerpunktnetz Schienengüter-

verkehr fest. Er eruiert die notwendigen 

Verladeanlagen (Freiverlade, Anschluss-

gleise) und Güterbahnhöfe (Formations-

bahnhöfe, Annahmebahnhöfe) in Abstim-

mung mit dem Bundeskonzept Gütertrans-

port auf der Schiene. Er setzt sich im Rah-

men der Planung der kommenden Infra-

strukturausbauschritte auch für eine ausrei-

chende Quantität und Qualität der Trassen 

im Schienengüterverkehr ein, soweit die 

Bedürfnisse im Interesse des Kantons lie-

gen. 

 Das Zielbild für den Schienengüterver-

kehr wurde mit dem neuen Richtplan-Mas-

snahmenblatt B_10 «Verladeanlagen und 

Güterbahnhöfe raumplanerisch sichern» 

(Erläuterungen) dem Regierungsrat und 

der Öffentlichkeit vorgelegt.  

Die Richtplananpassungen '22 wurden im 

Herbst 2023 vom Regierungsrat in Kraft 

gesetzt. 

Die verbindlichen Teile vom Zielbild (u.a. 

Erschliessungsgrundsätze und Liste der 

Freiverlade- und Annahmebahnhöfe) sind 

im Richtplan-Massnahmenblatt enthalten. 

Künftig soll die Massnahme auf die lang-

fristige Aktualisierung der Inhalte fokussie-

ren. 

AÖV □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen  

3.2  Bahnnutzung durch güterverkehrsinten-

sive Unternehmen fördern 

Im Rahmen von Bau- und Betriebsbewilli-

gungen ist bei güterverkehrsintensiven Ein-

richtungen eine Anschlussgleis- oder Werk-

gleispflicht oder die Nutzung des kombi-

nierten Verkehrs zu prüfen und entspre-

chende Auflagen zu formulieren. Mögliche 

Anreize wie Steuererleichterungen, erhöhte 

Ausnützung im Rahmen Gestaltungsplan, 

etc. sind zu prüfen. Bei Bedarf sind die not-

wendigen rechtlichen Grundlagen zu schaf-

fen. 

 Im Rahmen von Stellungnahmen zu 

kommunalen Planungen wird auf das Gü-

terverkehrs- und Logistikkonzept hingewie-

sen nach den Möglichkeiten der aktuellen 

gesetzlichen Grundlage. Im Rahmen von 

grösseren Planungen oder Ansiedlungs-

projekten wird das Thema des Bahnan-

schlusses bzw. der Bahnnutzung geprüft. 

Die Massnahme wird neu mit der Mass-

nahme 1.5 zusammengefasst. 

AÖV □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen  
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3.3 Bahnerschlossene City (Cargo) Hubs 

festlegen 

Geeignete Standorte als Schnittstelle zwi-

schen gebündelter Grobversorgung und 

Feinverteilung werden mit den Regio-

nen/Gemeinden geprüft und aufeinander 

abgestimmt. Der Kanton nimmt sie in das 

Zielbild für den Schienengüterverkehr auf 

und erarbeitet Vorgaben für die Regionen 

und Städten. 

 Die Festlegung von bahnerschlossenen 

City Logistik Hubs wird im Massnahmen-

blatt B_10 der Richtplananpassungen '22 

als Auftrag an den Städten und Regionen 

formuliert. Im Herbst 2023 sind die Richt-

plananpassungen '22 vom Regierungsrat 

in Kraft gesetzt worden. Künftig ist eine 

stärkere Koordination durch den Kanton 

angedacht. 

AÖV □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen  
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4.5 HS4: Rahmenbedingungen für einen emissionsarmen, klimaverträglichen und ressourcen-

schonenden Güterverkehr 

Die grössten Herausforderungen im Bereich Umwelt, Energie und Klima stellen die Reduktion der 

Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs sowie die Reduktion der Lärm- und Luft-

schadstoffemissionen auf der Strasse und Schiene dar. Um die nationalen und kantonalen Ziele 

im Bereich Umwelt, Energie und Klima zu erreichen, gilt es die Umstellung der Fahrzeuge im Gü-

terverkehr auf klimaneutrale Antriebe voranzutreiben. Der Kanton Bern hat sich neu in der Ener-

giestrategie für das Bereichsziel Mobilität das Ziel gesetzt, dass 2035 die Hälfte, der im Kanton 

Bern immatrikulierten Fahrzeuge einen klimaneutralen Antrieb haben. Die Roadmap Elektromobi-

lität des Bundes wird bis 2030 verlängert und auf den Strassengüterverkehr erweitert. Die neue 

Wasserstoffstrategie des Bundes nimmt ebenfalls das Thema Güterverkehr auf.  

 

In der nächsten Massnahmenperiode wird bei der HS 4 «Rahmenbedingungen für einen emissi-

onsarmen, klimaverträglichen und ressourcenschonenden Güterverkehr» der Fokus weiterhin auf 

die Umstellung der Fahrzeuge im Güterverkehr auf der Strasse auf klimaneutrale Antriebe gelegt. 

Für die HS 4 ist der Stand der Massnahmen und der Ausblick für die folgende Massnahmenperi-

ode wie folgt: 

 

 
 Massnahme und Kurzbeschrieb Stand und Status Umsetzung 

 erfüllt 

 laufende Arbeiten 

 Umsetzung pendent 

 geprüft und zum heutigen Zeitpunkt nicht 

     umsetzbar 

Federfüh-

rung 

Periode 2025-

2028 

4.1 Alternative Antriebe bei Lade- und Be-

tankungsinfrastruktur fördern 

Der Kanton schafft Rahmenbedingungen 

für einen klimaverträglichen- und energie-

effizienten Strassengüterverkehr sowie 

für die Reduktion der Luftschadstoffemis-

sionen. Er prüft eine Förderung von alter-

nativen Antrieben bei Lade- und Betan-

kungsinfrastruktur und stellt ggf. geeig-

nete Flächen zur Verfügung. 

 Der Kanton hat bis Ende 2023 Ladestatio-

nen bei Unternehmen gefördert. Seit 2024 wird 

nicht mehr die Ladestation selbst, sondern die 

Basisinfrastruktur in Einstellhallen gefördert, 

von der auch Unternehmen profitieren können. 

Zusätzlich werden bidirektionale Ladestationen 

gefördert. Des Weiteren hat der Kanton u.a. 

die Wasserstofftankstelle an der Raststätte 

Grauholz ermöglich. 

Abgeleitet von der neuen Roadmap Elektromo-

bilität sowie der Wasserstoffstrategie des Bun-

des sollten diese Aktivitäten entsprechend wei-

tergeführt und angepasst werden. 

AUE □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

4.2 Umstellung auf emissionsarme Liefer-

fahrzeuge unterstützen 

Der Kanton schafft Anreize für die Nut-

zung von emissionsarmen Lieferfahrzeu-

gen und emissionsarmen Betriebsmitteln. 

Einen ersten Schritt soll der Kanton mit 

der ökologischen Ausgestaltung der 

Strassenverkehrssteuer machen. 

 Die Änderung des Gesetzes über die Be-

steuerung der Strassenfahrzeuge (BSFG) 

wurde am 16. Juni 2021 beschlossen. Das Re-

ferendum ist ergriffen und die Änderung des 

Gesetzes in der Abstimmung am 13. Februar 

2022 verworfen worden. Auf Bundesebene ist 

die Motion 19.3513 «Harmonisierung und Öko-

logisierung der Bemessung der Motorfahrzeug-

besteuerung» am 31.5.2022 nun auch final 

vom Ständerat abgelehnt worden. Die Motion 

077-2023 «Revision der Motorfahrzeugsteuer 

ohne Anhebung der Gesamteinnahmen» wurde 

in der Wintersession 2023 vom GR abgelehnt.  

Deshalb wird die Revision der Strassenver-

kehrssteuer aus der Massnahme 4.2 entfernt. 

Wegen der Aufträge aus dem Klimaartikel und 

weiteren kantonalen Grundlagen bleibt die 

Massnahme zwar bestehen, wird jedoch umfor-

muliert und der Federführung AUE zugeteilt. 

SVSA □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 
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4.3 Unternehmen für eine umweltscho-

nende und energieeffiziente Logistik 

sensibilisieren 

Mit Informationen für Unternehmen leistet 

der Kanton einen Beitrag zu deren Sensi-

bilisierung betreffend umweltschonende 

und energieeffiziente Logistik. 

 Bisher gab es noch keine konkrete Umset-

zung. Die Massnahme wird weitergeführt und 

im Einklang mit dem neuen kantonalen 

Klimaartikel mit der Klimaneutralität erweitert. 

AUE □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 
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4.6 HS5: Institutionalisierung des Güterverkehrs in der Verwaltung und Koordination 

Eine grosse Herausforderung ist die Koordination der kantonalen Strategien/Massnahmen mit 

den Gemeinden, Regionen, Nachbarkantonen und dem Bund sowie der Einbezug der privaten 

Akteure in die Planung. Die Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik (KGL BE) sorgt für 

eine bessere Vernetzung innerhalb und ausserhalb der kantonalen Verwaltung. Sie begleitet und 

koordiniert die Umsetzung des GVLK.  

 

Angedacht war, dass die Koordinationsstelle Ansiedlungs- und Infrastrukturprojekte mitgestaltet 

und im Falle von Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten vermittelt. Die personellen Ressourcen der 

Koordinationsstelle reichen dafür nicht aus. Daher übernehmen die Fachämter diese Aufgabe im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten. 

 

In der nächsten Massnahmenperiode wird für die HS 5 der Fokus auf den Betrieb der kantonalen 

Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik gelegt. Im Sinne einer stärkeren Koordination wird 

die bestehende Massnahme 1.6 zur City-Logistik sowie eine neue Massnahme zum Thema Ab-

bau und Deponie unter dieser Hauptstossrichtung aufgenommen. Für die HS 5 ist der Stand der 

Massnahmen und der Ausblick für die folgende Massnahmenperiode wie folgt: 

  
Massnahme und Kurzbeschrieb Stand und Status Umsetzung 

 erfüllt 

 laufende Arbeiten 

 Umsetzung pendent 

 geprüft und zum heutigen Zeitpunkt 

nicht umsetzbar 

Federfüh-

rung 

Periode 2025-

2028 

5.1 Anlauf- und Koordinationsstelle Güterver-

kehr und Logistik schaffen 

Es wird eine kantonale Anlauf- und Koordina-

tionsstelle und für Güterverkehrs- und Lo-

gistikthemen geschaffen. Zu ihren Hauptauf-

gaben gehören die Begleitung der Umset-

zung des GVLK, die Koordination der Tätig-

keiten innerhalb der Verwaltung sowie mit 

weiteren Ansprechpartnern, die Sensibilisie-

rung sowie die Verbesserung/Weiterentwick-

lung der Grundlagen zum Güterverkehr. 

 Die Koordinationsstelle Güterverkehr 

und Logistik (KGL BE) wurde beim AÖV 

angesiedelt (im Rahmen der vorhandenen 

Stellenprozente). Eine regelmässige Koor-

dination mit den betroffenen Ämtern der 

kantonalen Verwaltung wird mit einer 

Fach- und einer Steuergruppe sicherge-

stellt. Mit einem Infoletter und der Web-

seite www.be.ch/gueterverkehr informiert 

die Koordinationsstelle Güterverkehr und 

Logistik über ihre Aktivitäten. 

AÖV □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

5.2 Kantonale Tätigkeiten mit Akteuren abstim-

men und Grundlagen zum Güterver-

kehr/zur Logistik verbessern 

Kantonale Tätigkeiten/Planungen/Projekte 

nationaler, interkantonaler, regionaler und lo-

kaler Relevanz werden mit den entsprechen-

den Akteuren aus Verwaltung und Wirtschaft 

abgestimmt. Zur Verbesserung der Fakten-

lage und der Entscheidungsgrundlagen sol-

len die Grundlagen zu Logistik und Güterver-

kehr verbessert werden. In einem ersten 

Schritt ist der Daten- und Informationsbedarf 

auf kantonaler Ebene zu klären. 

 Der Kanton Bern vernetzt sich regel-

mässig mit den Akteuren aus Wirtschaft, 

Verwaltung (Städte, Regionen, Kantone, 

Bund), Transportunternehmung und Ver-

bände im Rahmen von bestehenden Gre-

mien. Im Jahr 2025 wird der Berner Ver-

kehrstag dem Thema gewidmet. Ein Fak-

tenblatt mit den wichtigsten Kennzahlen 

zum Güterverkehr im Kanton Bern ist in 

Vorbereitung. 

AÖV □ behalten 

√ anpassen 

□ streichen 

  

http://www.be.ch/gueterverkehr
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4.7 HS6: Sicherstellung Finanzierung und Förderung von Innovationen 

Für die Sicherung einer effizienten Ver- und Entsorgung des Kantons Bern mit Gütern werden 

leistungsfähige Infrastrukturen benötigt. Nicht alle Angebote des Schienengüterverkehrs können 

heute eigenwirtschaftlich erbracht werden. Dies gilt insbesondere für die Bedienung von Bergge-

bieten (z.B. Berner Oberland) oder Gebieten an Schmalspurnetzen (z.B. Berner Jura). Die Finan-

zierung der Abgeltungen muss langfristig gesichert werden.  

 

Infolge der zunehmenden Herausforderungen für den Güterverkehr sind innovative Ansätze not-

wendig, um den Güterverkehr möglichst zu minimieren und verträglich abzuwickeln. Der Kanton 

verfügt bereits heute über Gefässe, die die Unterstützung von Innovationen oder Planungen 

nach gewissen Kriterien ermöglichen. Via Standortförderung des AWI, der Förderprogramme 

«Energie» und «Luftreinhaltung» sowie für spezifische Planungen via AÖV können Beiträge für 

Pilotprojekte gesprochen werden. 

 
Die Massnahmen bleiben für die nächste Massnahmenperiode unverändert. Für die HS 6 ist der 
Stand der Massnahmen und der Ausblick für die folgende Massnahmenperiode wie folgt: 

 

  
Massnahme und Kurzbeschrieb Stand und Status Umsetzung 

 erfüllt  

 laufende Arbeiten 

 Umsetzung pendent 

 geprüft und zum heutigen Zeitpunkt nicht 

umsetzbar 

Feder-

führung 

Periode 2025-

2028 

6.1 Abgeltungswürdige Schienengüterver-

kehrs- und Seilbahnangebote finanzie-

ren 

Eine Finanzierung von Schienengüterver-

kehrs- und Seilbahnangeboten wird nur in 

Ausnahmefällen gewährt. Ab 2028 muss 

der Kanton auch den Bundesanteil über-

nehmen. Der Kanton soll prüfen, ob und 

wie der Abgeltungsbedarf reduziert wer-

den kann und welche Abgeltungen er 

auch langfristig leisten möchte. 

 Im Rahmen der Vernehmlassung des Bun-

des zum Güterverkehrsgesetz hat sich der 

Kanton Bern für die Weiterführung der Unter-

stützung durch den Bund eingesetzt. Das Ge-

setz wird 2025 im Parlament beraten. 

AÖV √ behalten 

□ anpassen 

□ streichen 

6.2 Innovationen fördern 

Der Kanton unterstützt innovative An-

sätze zur Reduktion und zur verträglichen 

Abwicklung des Güterverkehrs in Form 

von finanziellen Beiträgen und/oder von 

geeigneten Rahmenbedingungen. 

 Innovationen wurden über den vorhande-

nen Instrumenten durch die Standortförde-

rung, das Amt für Umwelt und Energie sowie 

das Amt für öffentlichen Verkehr und Ver-

kehrskoordination gefördert.  

AWI √ behalten 

□ anpassen 

□ streichen 
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5 Massnahmen für die Jahre 2025-2028 

5.1 Überblick Massnahmen 2025-2028 

 
 
 

Für die künftige Massnahmenperiode 2025-2028 wurden sechs Massnahmen unverändert übernommen, 

zwölf Massnahmen aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst, zwei Massnahmen gestrichen (erle-

digt oder zusammengeführt) und zwei Massnahmen werden neu aufgenommen.  
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Inhaltich sind die wichtigsten Anpassungen: 
 

− Die Schaffung einer neue Massnahme 2.4 «Attraktives Weg- und Verteilnetz für die Güterfeinverteilung 

auf der letzten Meile mittels Lastenrädern sicherstellen». Begründung: Mit den Anpassungen der max. 

Gewichte von Lastenräder (bis 450 kg für «schwere Motorfahrräder) durch den Bund verbessert sich 

die Wirtschaftlichkeit für deren Einsatz. 

− Die Schaffung einer neuen Massnahme 5.4 «Thema Abbau Deponie und Transporte mit den Zielset-

zungen des GVLK abstimmen». Im Bereich Abbau, Deponie und Transporte (ADT) besteht aufgrund 

der grossen Volumina und Gewichte der Deponie- und Ablagerungsmaterialen ein grosses Potential für 

Optimierungen der Transporte - beispielsweise vermehrte Verlagerungen auf den Schienengüterver-

kehr. 

− Die Verschiebung der Massnahme zum Thema City-Logistik (neu 5.3) von der Hauptstossrichtung 1 in 

die Hauptstossrichtung 5, weil der Fokus stärker auf die Koordination der Aufgaben als auf die raumpla-

nerischen Rahmenbedingungen gesetzt werden soll.  

− Die Zusammenlegung der Massnahme 1.5 zur Sicherung der Anschlussgeleise mit der Massnahme 

3.2, die allgemein die Förderung der Bahn beinhaltet, in den Verfahren im Einflussbereich des Kantons. 

 

Durch die Streichung von Massnahmen in der Hauptstossrichtung 1 (HS1) ändern sich die Nummerierun-

gen der meisten der verbleibenden Massnahmen in dieser Hauptstossrichtung. Ansonsten wird die Num-

merierung der bestehenden Massnahmen beibehalten. Neue oder verschobene Massnahmen bekommen 

fortlaufend eine neue Nummer unter der jeweiligen Hauptstossrichtung. 

5.2 HS1: Flächensicherung und optimale Abstimmung Raumplanung und Logistik/Güterver-

kehr 

 

Massnahme  Kurzbeschrieb 

 

  

Feder-

führung 

Status  

1.1 Verladeanlagen und  

Güterbahnhöfe  

raumplanerisch sichern 

Standorte von Verladeanlagen und Güterbahnhö-

fen in Abstimmung mit dem Konzept des Bundes 

für den Gütertransport auf der Schiene im kanto-

nalen Richtplan sichern und regelmässig aktuali-

sieren. 

AÖV □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

1.2 Vorranggebiete für Logistiknut-

zungen  

bezeichnen 

Im kantonalen Richtplan sind grössere für Logistik 

geeignete Gebiete als Vorranggebiete für Lo-

gistiknutzungen bezeichnet. Diese sind u.a. auf die 

Leistungsfähigkeit des Strassen- und Schienen-

netzes abgestimmt. Diese Gebiete sind regelmäs-

sig zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. 

AGR □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

1.3 Rahmenbedingungen zur Erhö-

hung der Flächeneffizienz von 

Logistik- 

nutzungen schaffen  

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erhöhung 

der Flächeneffizienz von Logistiknutzungen (zur 

Minimierung Flächenbedarf und Erhöhung Wert-

schöpfung); Analyse der Rahmenbedingungen im 

Baugesetz und kommunalen Bau- und Zonenord-

nungen und Erarbeitung von Vorschlägen zur Ver-

besserung/Anpassung. 

AGR √ bestehend 

□ angepasst 

□ neu 

1.4 Regelungen für güterverkehrs-

intensive  

Einrichtungen prüfen 

Besondere Regelungen für güterverkehrsintensive 

Einrichtungen auf Stufe Bauverordnung oder kan-

tonaler Richtplan verbindlich aufnehmen. 

AGR □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

  



Güterverkehrs- und Logistikkonzept Kanton Bern 

Tätigkeitsbericht 2021-2024 und Massnahmen 2025-2028 

 

 

Geschäft: 2024.BVD.5054 / Dok: 3583354 22/25 

5.3 HS2: Sicherstellung Rahmenbedingungen für einen effizienten Strassengüterverkehr 

 

Massnahme  Kurzbeschrieb 

 

 

Feder-

führung 

Status  

2.1 Rahmenbedingungen 

für einen effizienten und öko-

logischen  

Strassengüterverkehr verbes-

sern 

 

Der Kanton bringt sich stärker ein bei der natio-

nalen Gestaltung des rechtlichen und organisa-

torischen Rahmens im Strassengüterverkehr. 

Eine bessere Auslastung der bestehenden Stras-

seninfrastrukturen sowie eine effizientere und 

umweltfreundlichere Abwicklung des Lieferver-

kehrs sind anzustreben. 

TBA √ bestehend 

□ angepasst 

□ neu 

 

2.2 Vorbildrolle des Kantons als 

Bauherr wahrnehmen 

Vorbildrolle des Kantons (TBA, AGG) bei Bau-

projekten um Materialtransporte und Leerfahrten 

ergänzend zu den Massnahmen im Sachplan 

ADT zu minimieren und Transporte über längere 

Distanzen zu vermeiden. Zweckmässigkeit und 

Bedarf von verbindlichen Regelungen für weitere 

Bauherren (Städte, Gemeinden und Private) sind 

zu prüfen. 

TBA, 

AGG 

□ bestehend 

√angepasst 

□ neu 

 

2.3 Versorgungsrouten für Aus-

nahmetransporte  

bezeichnen, umsetzen und of-

fenhalten 

Der neue Versorgungsroutenplan (Anhang 1 

Strassenverordnung) soll Mitte 2026 in Kraft tre-

ten. Er bezeichnet die Versorgungsrouten auf 

Kantons- und Gemeindestrassen. Die benötigten 

Umladestellen an Bahnstationen und die Natio-

nalstrassenabschnitte, auf welche die Versor-

gungsrouten ausgerichtet sind, sollen im kanto-

nalen Richtplan festgelegt werden. 

TBA √ bestehend 

□ angepasst 

□ neu 

2.4 Attraktives Weg- und Verteil-

netz für die  

Güterfeinverteilung auf der 

letzten Meile mittels Lastenrä-

dern sicher-stellen 

Künftig dürften Lastenräder vermehrt auf «der 

letzten Meile» in Agglomerations- & Stadträumen 

für die Güterfeinverteilung zum Einsatz kommen. 

Die Planung der Infrastruktur und der geeigneten 

Signalisation für die Güterfeinverteilung mit Las-

tenrädern, wie beispielsweise Micro-Hubs, Lade-

zonen oder Abstellplätze, liegt in der Verantwor-

tung der Regionen und Gemeinden. Der Kanton 

soll über die Vorgaben zu den RGSK resp. über 

die Vorgaben an die regionale Velowegnetzpla-

nung entsprechende Prüfaufträge an die Regio-

nen auslösen und die Ergebnisse daraus in den 

kantonalen Sachplan Velowegnetz einfliessen 

lassen. 

TBA □ bestehend 

□ angepasst 

√ neu 
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5.4 HS3: Sicherstellung Erreichbarkeit im Schienengüterverkehr und multimodale Verknüp-

fung 

 

 

Massnahme  Kurzbeschrieb Feder-

führung 

Status  

3.1  Zielbild für den  

Schienengüterverkehr  

bewirtschaften 

Der Kanton hat Erschliessungsgrundsätze und ein 

Schwerpunktnetz Schienengüterverkehr festgelegt. 

Er hat die notwendigen Verladeanlagen (Freiver-

lade, Anschlussgleise) und Güterbahnhöfe (Forma-

tionsbahnhöfe, Annahmebahnhöfe) in Abstimmung 

mit dem Bundeskonzept Gütertransport auf der 

Schiene festgelegt. Diese sind im kantonalen Richt-

plan eingeflossen (siehe Massnahme 1.1) und wer-

den regelmässig überprüft. Der Kanton setzt sich 

im Rahmen der Planung der kommenden Infra-

strukturausbauschritte auch für eine ausreichende 

Quantität und Qualität der Trassen im Schienengü-

terverkehr ein, soweit die Bedürfnisse im Interesse 

des Kantons liegen. 

AÖV □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

3.2  Bahnnutzung durch güterver-

kehrsintensive Unternehmen 

fördern  

Industrie- und Gewerbezonen mit intensivem Güter-

verkehr müssen, soweit möglich und wirtschaftlich 

vertretbar, mit Anschlussgleisen erschlossen wer-

den. Im Rahmen von kommunalen Planungen mit 

Einbezug des Kantons oder bei Ansiedlungsprojek-

ten für güterverkehrsintensiven Einrichtungen ist 

eine Anschlussgleis- oder Werkgleispflicht oder die 

Nutzung des kombinierten Verkehrs als Auflage zu 

prüfen. Zur Klärung der Machbarkeit und Tragbar-

keit können Vorgaben zur Unterstützung der Ge-

meinden erarbeitet werden (evtl. Leitfaden, Merk-

blatt).  

AÖV □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

3.3 Bahnerschlossene City 

(Cargo) Hubs festlegen 

Geeignete Standorte als Schnittstelle zwischen ge-

bündelter Grobversorgung und Feinverteilung wer-

den mit den Regionen/Gemeinden geprüft und auf-

einander abgestimmt. Der Kanton nimmt sie in das 

Richtplan-Massnamenblatt B_10 "Güterbahnhöfe 

und Verladeanlagen raumplanerisch sichern" auf 

und erarbeitet Vorgaben für die Regionen und Städ-

ten (siehe auch Massnahme 1.6). 

AÖV □ bestehend 

√ angepasst 

 □ neu 
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5.5 HS4: Rahmenbedingungen für einen emissionsarmen, klimaverträglichen und ressourcen-

schonenden Güterverkehr 

 

Massnahme  Kurzbeschrieb 

 

 

Feder-

führung 

Status  

4.1 Klimaneutrale Antriebe bei 

Lade- und Betankungsinfra-

struktur  

fördern 

Der Kanton schafft Rahmenbedingungen für ei-

nen klimaverträglichen- und energieeffizienten 

Strassengüterverkehr sowie für die Reduktion 

der Luftschadstoffemissionen. Er prüft eine För-

derung von klimaneutralen Antrieben bei Lade- 

und Betankungsinfrastrukturen und stellt ggf. ge-

eignete Flächen zur Verfügung. Aus der Wasser-

stoffstrategie des Bundes sowie aus der Road-

map Elektromobilität bis 2030 sind entspre-

chende Aktivtäten abzuleiten. 

AUE □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

4.2 Umstellung auf  

emissionsarme  

Lieferfahrzeuge  

unterstützen 

Der Kanton schafft Anreize für die Nutzung von 

klimaneutralen Lieferfahrzeugen und emissions-

armen Betriebsmitteln. 

AUE □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

4.3 Unternehmen für eine umwelt-

schonende, klimaverträgliche 

und energieeffiziente  

Logistik sensibilisieren 

Mit Informationen für Unternehmen leistet der 

Kanton einen Beitrag zu deren Sensibilisierung 

betreffend umweltschonende, klimaverträgliche 

und energieeffiziente Logistik. 

AUE □ bestehend  

√ angepasst  

□ neu  

5.6 HS5: Institutionalisierung des Güterverkehrs in der Verwaltung und Koordination 

 

Massnahme  Kurzbeschrieb 

 

 

Feder-

führung 

Status  

5.1 Koordinationsstelle  

Güterverkehr und  

Logistik betreiben 

Die kantonale Koordinationsstelle für Güterver-

kehrs- und Logistik (KGL BE) begleitet die Um-

setzung des GVLK, koordiniert die Tätigkeiten in-

nerhalb der Verwaltung sowie mit weiteren An-

sprechpartnern und kommuniziert regelmässig 

zum Thema. 

AÖV □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

5.2 Kantonale Tätigkeiten mit Akt-

euren abstimmen und Grund-

lagen zum Güterverkehr/zur  

Logistik verbessern 

Kantonale Tätigkeiten/Planungen/Projekte natio-

naler, interkantonaler, regionaler und lokaler Re-

levanz werden mit den entsprechenden Akteuren 

aus Verwaltung und Wirtschaft abgestimmt. Zur 

Verbesserung der Faktenlage und der Entschei-

dungsgrundlagen sollen die Grundlagen zu Lo-

gistik und Güterverkehr aktualisiert und nach Be-

darf weiterentwickelt werden. 

AÖV □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

5.3 Koordination der Bestrebun-

gen für die City  

Logistik stärken 

Der Kanton setzt sich koordinierend dafür ein, 

dass die Regionen und Städte das Thema City-

Logistik verstärkt aufgreifen. Er schafft bei Be-

darf die konzeptionellen Grundlagen; die opera-

tive Umsetzung ist auf regionaler und kommuna-

ler Ebene anzusiedeln. Das Thema "City Logis-

tik" fliesst in die Vorgaben zur Erarbeitung der 

RGSK 2029 ein (siehe auch Massnahme 3.3). 

AGR □ bestehend 

√ angepasst 

□ neu 

5.4 Thema Abbau Deponie und 

Transporte mit den Zielset-

zungen des GVLK abstimmen 

 

Beim Thema Abbau, Deponie und Transporte 

(ADT) sollen die übergeordneten Ziele des GVLK 

einfliessen, insbesondere bei der bevorstehen-

den Revision des kantonalen Sachplans ADT 

(siehe auch Massnahmen 2.2 und 3.2.) 

AGR □ bestehend 

□ angepasst 

√ neu 
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5.7 HS6: Sicherstellung Finanzierung und Förderung von Innovationen 

 

Massnahme  Kurzbeschrieb 

 

 

Feder-

führung 

Status  

6.1 Abgeltungswürdige Schienen-

güterverkehrs- und Seilbahn-

angebote finanzieren 

Eine Finanzierung von Schienengüterverkehrs- 

und Seilbahnangeboten wird nur in Ausnahme-

fällen gewährt. Ab 2028 muss der Kanton auch 

den Bundesanteil übernehmen. Der Kanton soll 

prüfen, ob und wie der Abgeltungsbedarf redu-

ziert werden kann und welche Abgeltungen er 

auch langfristig leisten möchte. 

AÖV √ bestehend 

□ angepasst 

□ neu 

6.2 Innovationen fördern Der Kanton unterstützt innovative Ansätze zur 

Reduktion und zur verträglichen Abwicklung des 

Güterverkehrs in Form von finanziellen Beiträgen 

und/oder von geeigneten Rahmenbedingungen. 

AWI √ bestehend 

□ angepasst 

□ neu 

 


